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RS UVS Kärnten 1993/06/02 KUVS-K1-
938/1/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1993

Rechtssatz

Der Hinweis des Beschuldigten, der Lenker des LKW's habe eigenmächtig gehandelt, kann nicht entschuldigen, weil

bereits darin ein Indiz liegt, daß der Beschuldigte nicht sämtliche Vorkehrungen getro6en hat, um mit gutem Grund

die Hintanhaltung von Überladungen zu erwarten oder der Beschuldigte sich einer untauglichen Person bedient hat.

Eine ausschließliche Schädigungsabsicht des Lenkers gegenüber dem Zulassungsbesitzer ist unter Beweis zu stellen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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